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Beschlussvorschlag 

 
1. Im Herbst 2014 soll im Rahmen einer Stadtratssitzung ein eineinhalbtägiges Strategieseminar des 

Stadtrates und der leitenden Kräfte der Verwaltung zur nachhaltigen Stadtentwicklung stattfinden. 
Unter externer Moderation und Begleitung soll der Stadtrat Aufgaben und Rolle der nachhaltigen 
Kommunalentwicklung, Formen der Bürgerbeteiligung sowie Methoden und Instrumente zur Errei-
chung von Nachhaltigkeitszielen kennenlernen und unter Anwendung dieser Kompetenzen bezogen 
auf die konkrete Situation in Puchheim Nachhaltigkeitsziele entwickeln, priorisieren und Wege und 
Zeiträume zur Umsetzung festlegen. Die Stadtratssitzung soll außerhalb von Puchheim in einem 
geeigneten Tagungshotel (voraussichtlich Bad Goegging) durchgeführt werden. 

 
2. Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, beim Bayerischen Landesamt für Umwelt einen Förderan-

trag zu stellen und die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 
 
3. Das Seminar soll auch dann durchgeführt werden, wenn eine staatliche Förderung ausbleibt. 

 
4. Im Anschluss an das Seminar soll eine weitere Stadtratssitzung stattfinden. 
 
Vorschlagsbegründung 

 
Wie schon in der letzten Stadtratssitzung mitgeteilt, soll im Oktober 2014 ein Strategieseminar des 
Stadtrates zur nachhaltigen Stadtentwicklung stattfinden. Inzwischen wurde eine Sichtung möglicher 
Tagungshäuser wie auch möglicher begleitender Moderatoren vorgenommen. Insgesamt fallen Kosten 
von bis zu 20.000 € an. 
 
Ein Teil dieser Kosten kann ggf. aus einem staatlichen Förderprogramm bezuschusst werden. Konkret 
geht es um Mittel aus der Förderrichtlinie „Grundsätze für die Förderung von Kommunen bei der Durch-
führung von Fortbildungsklausuren für kommunale Entscheider über strategische, nachhaltige Kommu-
nalentwicklung aus Zinserlösen des Umweltfonds“. In der Gemeindegrößenklasse ab 20.001 Einwohner 
werden jährlich bis zu zwei Kommunen gefördert. Förderfähig sind bei einem eineinhalbtägigen Seminar 
Honorarkosten und Übernachtungskosten (unter Beachtung pauschaler Obergrenzen) mit einem För-
dersatz von bis zu 60 %. 
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Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales Freigabe: 

Bearbeiter/in: Herr Tönjes 
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